
               Ellrich, den  

DER STADTRAT ELLRICH 
 

Vorlage zum  Beschluss-Nr.149-14/19    
                         
Vorlage wurde ohne/ mit................. Änderungen am ............................... zum Beschluss erhoben 
 
Vorlage wurde am ......................... abgelehnt; Vorlage wurde am  ...................... zurückgezogen 
 

 

1. Bezeichnung des Beschlusses 
 

 

Erhebung Straßenausbaubeiträge Ilfelder Straße - 
Kommunalteil im OT Appenrode 
 

 

2. Beschlusstext: 
 
 
 

Der Stadtrat der Stadt Ellrich beschließt die Erhebung 
der Straßenausbaubeiträge für Erneuerung des 
Kommunalteils der Ilfelder Straße gemäß den 
Ablösungsbestimmungen des § 8 Abs. 2 der 
Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Ellrich vom 
30.10.2002 

 

3. Einreicher 
 

 

Der Bürgermeister 

 

4. Begründung der Zuständigkeit des Stadtrates 
(Aufgrund welcher gesetzlichen Bestimmung 
wurde die Beschlussvorlage erarbeitet?) 
 

 

ThürKO vom 28.01.2003,  zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 20.03.2014 (GVBl. S. 82)  
 

 

5. Welche Beschlüsse müssen aufgrund der 
o. g. Beschlussvorlage aufgehoben bzw.  
ergänzt werden? 

 

 

 
Keine 

 

6.   a) Mit welchem Personenkreis wurde die 
 Beschlussvorlage beraten  

      b) mit wem soll sie beraten werden? 
 

 

Bau- und Umweltausschuss:  
Haupt- und Vergabeausschuss: 
 

 

7.   Welche absehbaren finanziellen Auswirkun- 
      gen hat die Beschlussvorlage? 
 

Ausgaben in Höhe von 47.226,27 €. Die 
voraussichtlichen Einnahmen betragen 33.360,35 € 
(Anliegerbeiträge). Der Eigenanteil der Stadt beträgt 
13.865,92 €.  

 

8.   Veröffentlichung des Beschlusses? 
 

 

Ja 

 

9.   Verteiler 
 

 

Alle Stadtratsmitglieder, Ortsteilbürgermeister 

 

Abstimmungsergebnis 
 

Gesetzliche Anzahl Stadtratsmitglieder: 20 + 1   Ja – Stimmen:  ……. 
davon anwesend:   ……...  Nein – Stimmen: ……. 
       Enthaltungen:  ……. 
 

Folgende Mitglieder waren nach § 38 ThürKO von der Beratung und Beschlussfassung ausgeschlossen: keine 
 
 
Der Beschluss wurde somit angenommen/abgelehnt. 
 
 
 
Matthias Ehrhold 
Bürgermeister 
 
 
 

 



Begründung zum Beschluss Nr.:149-14/19  

 

Beschlusstext:  
 
Der Stadtrat der Stadt Ellrich beschließt die Erhebung der Straßenausbaubeiträge für Erneuerung des 
Kommunalteils der Ilfelder Straße gemäß den Ablösungsbestimmungen des § 8 Abs. 2 der 
Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Ellrich vom 30.10.2002. 
 

Begründung: 
 

Im Ortsteil Appenrode wird die Ilfelder Straße inklusive der Nebenanlagen erneuert. Im Zuge des 
Anschlusses des Kommunalteils der Ilfelder Straße  an den Abwasserkanal hat sich die Möglichkeit 
ergeben die Straßenoberfläche inklusive der Straßenbeleuchtung zu erneuern. Die Umlage der Kosten 
soll gemäß den Ablösungsbestimmungen des § 8 Abs. 2 der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt 
Ellrich vollzogen werden (Ablöseverträge). Die Ausbauvariante sowie die Abrechnung der erwarteten 
Kosten wurde den Anwohnern am  08.08.2016 vorgestellt. Alle Anlieger haben mit Unterzeichnung der 
Ablöseverträge dieser Möglichkeit zugestimmt. 
 
Der Kommunalteil der Ilfelder Straße ist als Anliegerstraße einzustufen. Die Beiträge werden demzufolge 
gem. Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Ellrich § 4 (3) Nr. 1 (Anliegerstraßen) auf die 
beitragspflichtigen Grundstückseigentümer umgelegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matthias Ehrhold 
Bürgermeister 


